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Sonderausgabe
Einladung zu einer außerordentlichen Tagung des 
Stadt rates der Großen Kreisstadt Niesky am Donners -
tag, dem 23. Juni 2022, 18.00 Uhr im Bürgerhaus 
 

Tagesordnung 
 

öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Tagung, Feststellung der Beschlussfähigkeit,  

Bestätigung der Tagesordnung 
2. Beschluss des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky  

über fristgemäße Einwendungen gegen den Entwurf  
der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan  

3. Beschluss des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky 
über die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022  
der Großen Kreisstadt Niesky  

4. Beschluss zum Verzicht auf Aufstellung  
eines Gesamtabschlusses 

 
gez. Kathrin Uhlemann, Oberbürgermeisterin

 

Beschlüsse aus der 27. Sitzung  
des Technischen Ausschusses  
des Stadtrates am 23. Mai 2022 
 
Nr. 5/2022 
Verkauf eines Grundstückes 
in Niesky an der Puschkinstraße 
 
Nr. 6/2022 
Verkauf eines Grundstückes  
in Ödernitz, Bergstraße 1 
 
Nr. 7/2022 
Verwendung der Mittel  
aus dem Verfügungsfonds 
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Die nächsten NIESKYER NACHRICHTEN 
erscheinen am Samstag, dem 25. Juni 2022. 

Redaktionsschluss   
ist am 13. Juni 2022, 12.00 Uhr.  
Die Redaktion erreichen Sie telefonisch  
unter 03588 204359 oder E-Mail rathausinfo@niesky.de.

Stadtspaziergang am 25. Juni 2022, um 14.00 Uhr 
Die Parkfreunde und der Arbeitskreis Geschichte Niesky laden 
am Samstag, dem 25. Juni 2022 zu einem kleinen Stadtspazier-
gang ein. Thema ist die Entwicklung des Zinzendorfplatzes als 
Grünanlage und der Gottesacker. Dabei werden wieder viele 

interessante Bilder und Karten gezeigt. Los geht’s um 14.00 Uhr 
auf dem Zinzendorfplatz vor der Brüderkirche. Die Veranstal-
tung endet auf dem Gottesacker und wird ca. 2 Stunden dauern. 
Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.



2 Juni 2022

Die Landesdirektion Sachsen hat über öffentliche Bekanntmachung 
für die Landkreise Görlitz und Bautzen eine Allgemeinverfügung 
vom 19. Januar 2022 zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweine-
pest, Sperrzone I und II, erlassen und die Duldungspflicht normiert 
(siehe Punkt 4. Anordnungen an die Allgemeinheit, Absatz d). Die 
Errichtung/Unterhaltung der Wildschutzzäune liegt im Interesse der 
Allgemeinheit. 
Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt hat die LISt GmbH beauftragt, im Verwal-
tungsgebiet der Stadt Niesky zur Abwehr der Weiterverbreitung des 
Erregers der Afrikanischen Schweinepest (ASP) Wildschutzzäune 
zu errichten und zu unterhalten.  
 
Folgende Flurstücke sind betroffen: 
Gemarkung: Niesky Flur 1 
Flurstücke: 21, 29, 35, 37, 38, 36/83, 39/5, 60/1 
 
Gemarkung: Niesky Flur 2 
Flurstücke: 4, 5, 7, 140, 141, 143, 144, 247, 317, 318, 319, 

219/2, 220/1, 220/2, 221/2, 244/2, 245/1, 245/2, 
246/2 

 
Gemarkung: Niesky Flur 6 
Flurstücke: 49, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 83, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 107, 
108, 110, 111, 112, 143, 144, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 313, 333, 334, 429, 430, 
431, 635, 142/3, 239/2, 415/6, 417/5, 420/1, 45/2, 
45/6, 52/2 

 
Gemarkung: Niesky Flur 11 
Flurstücke: 201, 202 
 
Gemarkung: Niesky Flur 12 
Flurstücke: 57, 58/1 
 

Information über die Errichtung von temporären Wildabwehrzäunungen 
zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)  

Die Arbeiten zur Errichtung/Unterhaltung der Wildschutzzäune wer-
den voraussichtlich im Zeitraum ab 1. Juli 2022 bis voraussichtlich 
1. September 2022 durchgeführt. 
Dazu werden die Grundstücke durch Beauftragte des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt bzw. der LISt GmbH betreten bzw. befahren. 
Ein genauer Lageplan, unter Ausweisung des Zaunverlaufes, kann 
auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.   
Hinweisschilder sehen wie folgt aus:  

       
   
 
 
 
 
 
 
 

Als Ansprechpartner für Fragen zu den Wildabwehrzäunen bei o. g. 
Maßnahme des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt steht Ihnen  
Frau Katja Heinrich, LISt GmbH 
Telefon 037207 832-962, Telefax 351 4511784-499 
Hausanschrift: Ernst-Thälmann-Straße 5, 09661 Hainichen 
E-Mail: beteiligtenmanagement@list.smwa.sachsen.de  
zur Verfügung.  
Soweit durch die Errichtung der Wildschutzzäune unmittelbare Ver-
mögensnachteile entstehen, sind Fragen zum Thema Entschädigung 
und Entschädigungsanträge an die Landesdirektion Sachsen (E-Mail: 
Krise.Tierseuche@lds.sachsen.de) zu stellen. 
 
Hainichen, 23. Mai 2022 LISt GmbH

– Anzeige –


